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Das „Darmstädter Modell“ -
ein Ansatz zur Entwicklung eines kommunalen Handlungsaktionsplans

Was genau kennzeichnet einen Aktionsplan?

1. Problembeschreibung

2. Handlungsbedarfe

3. zu erreichende Ziele

4. Priorisierung / Schwerpunktsetzung

5. Einbindung nicht-staatlicher Akteurinnen und Akteure

6. Welche Ressourcen werden benötigt

7. Zeitrahmen, in dem bestimmte Ziele erreicht werden sollen



Methodik: Planungskreislauf (nach Böhmer, 2015)

1. Bestandsfeststellung

2. Bedarfserhebung

3.     Bestandsbewertung (Gegenüberstellung von 1 und 2)

4. Ableitung von Handlungsempfehlungen zu weiteren, anderen oder 

zusätzlichen Angebotsstrukturen, als Basis für Beschlüsse

5. Implementierung (neu) entwickelter Maßnahmen

6. Ggf. indikatorgestützte Evaluation



Aufbau der Konvention

1. Präambel (Artikel 1 – 11)

2. Prävention (Artikel 12 -27)

3. Schutz und Unterstützung (Artikel 18 -28)

4. Straf- und Zivilrecht (Artikel 29 – 48)

5. Verfahrensrecht und Schutzmaßnahmen (Artikel 48 – 58)

6. Asyl und Migration (Artikel 59 – 65)
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Bearbeitung in Arbeitsgruppen

Aufbau der Konvention

• Prävention (12-27)

• Schutz und Unterstützung (18-28)

• Straf- und Zivilrecht (29-48)

• Verfahrensrecht und 

Schutzmaßnahmen (48-58)

• Asyl und Migration (59-65)
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Erste Arbeitsschritte:

1. Erarbeitung einer Übersicht mit der Fragestellung: Welche Artikel 

der Konvention sind für die lokale Ebene relevant, mit welchen 

Zielsetzungen? 

2. Präsentation eines Arbeitspapiers zum Kick off einer Bestands- und 

Bedarfsanalyse (März-Plenum 2019)

3. ExpertInnenbeteiligung in den Arbeitskreisen des Netzwerk 

Gewaltschutz

4. Präsentation der Ergebnisse an die Politik durch die Arbeitskreise 

(September-Plenum 2019) 

5. …



Bearbeitung in Arbeitsgruppen







Beispiel aus dem Bereich „Schutz und Unterstützung“

Artikel 18: Allgemeine Verpflichtungen, hier: geeignete Mechanismen für die 

Zusammenarbeit aller einschlägigen Stellen (z.B. Verweis auf spezialisierte 

Hilfsdienste bereit am Tatort)

Ist: Proaktiver Ansatz, Notfallkarte der Polizei

Optimierung und Weiterentwicklung durch verstärkte Kooperation; pro-

aktiver Ansatz auch für die Täter



Beispiel aus dem Bereich Zivil- und Strafrecht

Artikel 31: Berücksichtigung von Gewalt bei Entscheidungen über Besuchs-

und Sorgerecht; keine Gefährdung der Sicherheit von Opfer und Kindern

Derzeitige Situation: Beschleunigte Verfahren können den Schutz von Opfer 

und Kindern mitunter nicht gewährleisten; vergleichbare Sachen werden von 

Richtern unterschiedlich entschieden

Vorschlag: Prüfung ob Best-Practice-Beispiele anderer Städte (z. B. 

Sonderleitfaden nach dem „Münchener Modell“) auch vor Ort implementiert 

werden können 



Beispiel aus dem Bereich Asyl und Migration



Erste Arbeitsschritte:

1. Erarbeitung einer Übersicht mit der Fragestellung: Welche Artikel 

der Konvention sind für die lokale Ebene relevant, mit welchen 

Zielsetzungen? 

2. Präsentation eines Arbeitspapiers zum Kick off einer Bestands- und 

Bedarfsanalyse (März-Plenum 2019)

3. ExpertInnenbeteiligung in den Arbeitskreisen des Netzwerk 

Gewaltschutz

4. Präsentation der Ergebnisse an die Politik durch die Arbeitskreise 

(September-Plenum 2019) 



Derzeitige Arbeitsschritte:

5.    Bestandsbewertung: Welche Lücken gilt es konkret zu schließen

und wo sind Stadt und Landkreis bereits gut aufgestellt?

6.   Entwicklung einer umfassenden Gesamtstrategie mit 

Handlungsempfehlungen für die Politik (Kommune, Land)

7. Beschlussfassung durch die Politik

8. Implementierung (neu) entwickelter Maßnahmen

9. Evaluation



Wie umgehen mit Handlungsbedarfen auf anderen 
Ebenen (Land, Bund)?

Einbringungsmöglichkeiten in Interessensvertretungen (zum Beispiel: 

Hessischer Städtetag, Deutscher Städtetag)

Voranbringen von Initiativen über vorhandene Netzwerkstrukturen 

(LAGs / BAGs)

Kommunalpolitik an Landes- und Bundespolitik


